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Partizipation von Kindern- und Ju-
gendlichen ist, obwohl dies heute
manchmal so scheint, kein neues The-
ma. Zum Beispiel wurde in pädagogi-
schen Konzepten auch vor hundert
Jahren (z.B. Korczak oder Bernfeld)
dafür geworben, Kindern und Jugend-
lichen mehr Eigenständigkeit, Auto-
nomie und Gestaltungsfreiheit zuzu-
trauen und pädagogische Praxis da-
nach zu gestalten. Und dennoch steht
die einzelne Einrichtung, die einzelne
Wohngruppe immer wieder vor Fra-
gen, wie: Was heißt Beteiligung? Was
hat der Einzelne davon? Wie kann es
funktionieren? 

Es gibt mehrere Gründe, warum auch
20 Jahre nach Inkrafttreten des KJHG
– und damit nach der Verankerung
von weiterreichenden Beteiligungs-
rechten in der Kinder- und Jugendhil-
fe – diese Fragen deshalb immer wie-
der gestellt werden. Sie verweisen auf
typische Hürden bei der Verwirkli-
chung von Partizipationsprozessen in
den Hilfen zur Erziehung.
Ein Grund ist, dass sich die Welt wei-
tergedreht hat. Die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen, unter denen
Beteiligungsgelegenheiten eröffnet
werden, sind nicht mehr dieselben
wie noch vor zehn oder zwanzig Jah-
ren und auch die Ansprüche und An-
forderungen an die Leistungen der
Hilfen zur Erziehung haben sich ver-
ändert. Dies wird daran deutlich, dass
sich die Logiken auf denen sozial-
staatliches Handeln beruht, verän-
dert haben (vgl. z.B. Dahme u.a.
2003). So ist insgesamt eine größere
Ungeduld hinsichtlich der Effekte so-
zialarbeiterischen Handelns zu er-
kennen. Es entsteht eine gesell-
schaftliche Stimmung, in der man

sich als Fachkraft aus Angst, einen
Fehler zu machen, zu „präventivem“
Handeln gezwungen sieht und somit
auch weniger Zeit nimmt, wirklich
herauszufinden, was eine Familie be-
lastet und worin tatsächlich das Ge-
fährdungsrisiko besteht. Diese gesell-
schaftliche Ungeduld trägt auch dazu
bei, dass die Fachkräfte in ein spezifi-
sches Rollenverständnis von Exper-
tenschaft  gedrängt werden, das
nicht darauf ausgerichtet ist, sich
Zeit für Aushandlungen und Beteili-
gung zu nehmen. 
Die Veränderungen sozialstaatlicher
Logiken werden auch daran deutlich,
dass sich das Verständnis von Partizi-
pation verschiebt. Man kann die The-
se formulieren: Partizipation wird zu-
nehmend verstanden als Aufforde-
rung an den Einzelnen seinen Beitrag
zur Gesellschaft zu leisten. Sie wird
als individuelle Verpflichtung inter-
pretiert und nicht als Auftrag an die
Gesellschaft, allen ihren Mitgliedern
Beteiligung an gesellschaftlichen
Entscheidungen zu ermöglichen. Aus
einem emanzipatorischen Recht wird
eine Veränderung bremsende Pflicht
(Betz/Gaiser/Pluto 2010). Dies sind
andere Rahmenbedingungen unter
denen die Fachkräfte aufgefordert
sind, Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen zu fördern. Ohne eine be-
wusste Reflektion dieser Veränderun-
gen wird es umso schwieriger, beteili-
gungsfördernd zu handeln.
Eine fortwährende Auseinanderset-
zung mit dem Thema ist auch deshalb
notwendig, weil in der Kinder- und Ju-
gendhilfe unauflösliche Spannungs-
felder – zwischen Hilfe und Kontrolle,
zwischen Privatheit und öffentlicher
Erziehung bestehen. Alle müssen sich
selbst immer wieder vergewissern, ob

ausreichend und angemessene Betei-
ligungsmöglichkeiten bestehen.
Und schließlich ist ein Grund, warum
die Auseinandersetzung mit dem Par-
tizipationsthema auch nach mehr als
20 Jahren KJHG noch nicht obsolet
ist, die in den Einrichtungen vorhan-
denen Beteiligungsgelegenheiten. Ei-
nerseits sieht man, dass die Hilfen zur
Erziehung sich grundlegend gewan-
delt haben: die Einrichtungen haben
heute nicht mehr viel mit dem zu tun,
worüber die ehemaligen Heimkinder
berichten. Und man sieht auch, dass
sich die Möglichkeiten der Mitgestal-
tung für die jungen Menschen und die
Familien verbessert haben. „Institu-
tionen“ sind – wenn man das so abs-
trakt formulieren kann – „gelassener“
geworden. Andererseits zeigt sich
auch, dass es noch Verbesserungsnot-
wendigkeiten gibt und Kinder und Ju-
gendliche immer wieder in Situatio-
nen gedrängt werden, in denen ihnen
Mitgestaltungsmöglichkeiten nicht
gewährt  werden. Und es gibt Berei-
che der Hilfen zur Erziehung, in denen
die Auseinandersetzung nicht so in-
tensiv geführt wurde, z.B. im ambu-
lanten Bereich und im Bereich von
Kleinsteinrichtungen. Dies ist kein
Zufall, denn diese Einrichtungen le-
gen es von ihren Strukturen her nicht
nahe, Beteiligung mit formalen Ver-
fahren zu etablieren. 

Ein kurzer Blick auf die Empirie im
nächsten Abschnitt soll zeigen, dass
eine Reihe an Verbesserungsnotwen-
digkeiten existiert. Im dritten Ab-
schnitt werden Voraussetzungen for-
muliert, wie Partizipationsprozesse in
Einrichtungen angestoßen werden
können.

Liane Pluto

Verlässliche Mitwirkungsmöglichkeiten schaffen! 
Herausforderungen bei der Verwirklichung von Partizipationsprozessen in den
Hilfen zur Erziehung
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Beteiligungsmöglichkeiten noch
nicht ausreichend

In den letzten 20 bis 30 Jahren hat
sich viel getan. Stationäre Einrichtun-
gen haben sich zu Or-
ten entwickelt, die
sich immer mehr da-
rum bemühen, die In-
stitution an die Be-
dürfnisse des Indivi-
duums anzupassen
und nicht umgekehrt.
Dennoch bestehen
große Unterschiede.
Nicht für jedes Kind
und jeden Jugendli-
chen sind die Mög-
lichkeiten, den Ort, an
dem sie leben, auch
mitgestalten zu können, gleich ver-
teilt. Gerade auch aus der Perspektive
der Kinder und Jugendlichen wird be-
achtlicher Verbesserungsbedarf deut-
lich. Zwar schätzen in einer Befragung
von über 1000 Kindern und Jugendli-
chen aus bundesdeutschen Heimen 38
% die Beteiligungsmöglichkeiten als
gut bis sehr gut ein, aber auch 61 %
nur als befriedigend bis ausreichend
(vgl. Straus/Sierwald 2008, Angaben in
Schulnoten). Andere empirische Hin-
weise auf den bislang verwirklichten
Stand gibt es aus dem Projekt „Ju-
gendhilfe und sozialer Wandel – Leis-
tungen und Strukturen“ des DJI. Das
Projekt erhebt kontinuierlich Daten
über strukturelle Bedingungen der öf-
fentlichen und freien Kinder- und Ju-
gendhilfe. In diesem Rahmen werden
regelmäßig auch stationäre Einrich-
tungen zu den in ihren Einrichtungen
vorhandenen Beteiligungsmöglichkei-
ten befragt. Aufgrund der Anlage der
Studie sind auch Aussagen über Ent-
wicklungen möglich.

Nachvollziehbare Regeln
Ein zentrales Thema in den Einrich-
tungen sind die Regeln. Für stationäre
Einrichtungen mit ihren wechselnden
Bewohnern ist es eine notwendige
und immer wiederkehrende Aufgabe,

die Regeln des gemeinsamen Zusam-
menlebens festzulegen. In den Ein-
richtungen findet sich aber nicht sel-
ten die Situation, dass Kinder und Ju-
gendliche mit Regeln leben (müssen),

deren Sinn sie gar
nicht verstehen (z.B.
bei den Ausgehzei-
ten, Besuchsrege-
lungen, Essenzei-
ten). Diese wurden
vor langer Zeit fest-
gelegt, weil es mal
einen Anlass dafür
gab, haben aber mit
der aktuellen Grup-
pensituation nichts
mehr zu tun. Selbst
wenn diese Regeln
mit der Beteiligung

der Kinder und Jugendlichen zustande
gekommen sind, müssen sie zu einem
späteren Zeitpunkt nicht mehr pas-
send sein. Die empirischen Daten zei-
gen: In einem Viertel der Einrichtun-
gen werden weder Kinder noch Ju-
gendliche an der Erstellung der Re-
geln beteiligt. Der Anteil hat sich
auch in den letzten Jahren nicht ver-
ringert (Gragert u.a. 2005). Als Kind
oder Jugendlicher macht es einen
großen Unterschied, ob man sich in
einer Einrichtung vorgegebenen Re-
geln gegenüber sieht oder selbst an
der Ausgestaltung dieser Regeln mit-
wirken kann.

Ausreichend Beteiligungsgelegen-
heiten
Auch in anderen Bereichen sind Kin-
der und Jugendliche häufig nicht sys-
tematisch einbezogen.
Während eine Beteiligung an der Ge-
staltung der Freizeit in vielen Einrich-
tungen gängig ist, werden Kinder und
Jugendliche in die Auswahl des Perso-
nals oder in administrative Entschei-
dungen, wie beispielsweise die Aus-
gestaltung von Leistungsvereinbarun-
gen, nur in ganz wenigen Einrichtun-
gen einbezogen. Dass die Beteiligung
themenspezifisch so unterschiedlich
ist, hat – auch entgegen so mancher

Erwartung – wenig mit dem Alter der
Kinder und Jugendlichen in der Ein-
richtung zu tun, wie die empirischen
Daten zeigen. 
Es hat vielmehr etwas mit den Rah-
menbedingungen, der Kultur der Ein-
richtung und den Einflussmöglichkei-
ten der Fachkräfte selbst zu tun. So
haben sie oft auch nur begrenzten
Einfluss und sind in bestimmte Pro-
zesse der Einrichtung nicht einbezo-
gen (z.B. dürfen sie selbst nicht mit-
gestalten, welches Konzept die Ein-
richtung verfolgt oder welcher Kolle-
ge eingestellt wird).
Ob Partizipationsgelegenheiten eröff-
net werden hat auch damit zu tun,
was man Kindern und Jugendlichen
zutraut und ihnen zugesteht. Dies
wird deutlich, wenn man die Begrün-
dungen der Fachkräfte einbezieht,
warum Kinder und Jugendliche an be-
stimmten Fragen nicht einbezogen
werden (vgl. Pluto 2007). Daraus wird
ersichtlich, dass der Partizipationsan-
spruch etwas Verunsicherndes ent-
hält. Die Fachkräfte haben den Ein-
druck, dass der Beteiligungsanspruch
dafür sorgt, dass ihre Expertise an Be-
deutung verliert und erzeugt auch das
Gefühl, weniger Anerkennung für die
eigene, oft sehr anstrengende Tätig-
keit zu bekommen. Abgesehen davon,
dass pädagogische Prozesse immer
einen ungewissen Ausgang haben
und im Austarieren von „etwas zu-
trauen“ und „nicht überfordern“ be-
steht, wird von den Fachkräften ver-
sucht, den Anspruch auf Beteiligung
zu kontrollieren und auf der Basis der
eigenen fachlichen Einschätzung zu-
zulassen oder einzuschränken. Im All-
tag wird dann abgekürzt: „Die Ju-
gendlichen sollen erst mal lernen, ihre
Pflichten in der WG zu erfüllen, dann
können sie auch bei den Ausgehzeiten
oder dem Internetzugang mitreden“.
Nicht selten werden die Rechte der
Kinder und Jugendlichen als pädago-
gisches Instrument eingesetzt: „Die
Jugendlichen erhalten bei uns in der
Gruppe ihr Taschengeld erst, wenn die
Putzdienste vollständig erledigt sind“.
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Beteiligung wird in dieser Perspektive
als ein Zugeständnis betrachtet und
nicht als eine grundlegende Haltung
im Hilfeprozess. Es werden in den Ein-
richtungen also noch zu wenige Parti-
zipationsgelegenheiten eröffnet. Die
Einrichtungen könnten hier mutiger
werden.

Institutionelle Beteiligungsformen
führen Schattendasein
Eine weitere Frage ist, welche Mög-
lichkeiten Kinder und Jugendliche ha-
ben, ihre Interessen auch durchsetzen
zu können. Strukturell sehen sich Kin-
der und Jugendliche einer Institution
gegenüber, die von vornherein mäch-
tiger als sie selbst ist. Eine ganze Rei-
he von Regeln, die die Adressaten an-
zuerkennen haben, werden mit den
Besonderheiten des institutionellen
Settings begründet. Insofern brau-
chen die Adressaten auch ein ent-
sprechendes Gegengewicht. Sonst ist
die Gefahr groß, dass Konflikte indivi-
dualisiert werden und die Kinder und
Jugendliche sich nicht trauen, ihre
Bedürfnisse in konstruktiver Weise
zum Ausdruck zu bringen. Institutio-
nalisierte Beteiligungsmöglichkeiten
erlauben es den Adressaten, Anliegen
auch außerhalb der unmittelbaren
Beziehungsebene zwischen einzelnen
Adressaten und Fachkräften zu the-
matisieren. Erst, wenn es normal ist,
dass man sich für sein Anliegen Ver-
bündete holt, dann besteht die Mög-
lichkeit, dass alle gemeinsam lernen.
Bislang haben zu wenige Einrichtun-

gen diese Bedeutung erkannt, denn
nur die Hälfte der Einrichtungen sagt,
dass es Mitwirkungsgremien gibt. Bei
genauerer Betrachtung zeigt sich,
dass sich dahinter sehr unterschiedli-
che Formen verbergen. 
Nicht in allen Einrichtungen sind die-
se beispielsweise durch die Beteili-
gung der Kinder und Jugendlichen
entstanden. Dies war lediglich bei ei-
nem Drittel aller Einrichtungen (31
%) der Fall. Das Zustandekommen des
Gremiums hat, wie sich an den Ein-
schätzungen der Einrichtungen zeigt,
positive Effekte auf die Wirksamkeit
dieses Gremiums: Sind die Mitglieder
des Gremiums gewählt, so entschei-
det das Gremium auch eher bei
grundsätzlichen Fragen in der Ein-
richtung mit und die Kinder und Ju-
gendlichen wenden sich in diesen
Einrichtungen auch eher an das Gre-
mium.

Ein weiteres Indiz dafür, wie ernst
auch die Fachkräfte ein solches Gre-
mium nehmen und Kinder und Ju-
gendliche dabei unterstützen, dieses
für sich auch wirkungsvoll nutzen zu
können, ist die Unterstützung durch
Schulungen. Kinder und Jugendliche
können ihre Interessen und Bedürf-
nisse umso wirkungsvoller einbringen,
wenn sie die dafür benötigten spe-
ziellen Kenntnisse erworben und
Kompetenzen entwickelt haben. Kin-
der und Jugendliche befinden sich im
Aufwachsen und sind somit noch im
Prozess, sich diese Kompetenzen an-

zueignen. Die Aufgabe von Fachkräf-
ten ist es, junge Menschen auf diesem
Weg zu unterstützen, sie in ihren Be-
teiligungswünschen zu fördern, ohne
sie dabei zu überfordern. Diese allge-
mein für pädagogische Prozesse zu-
treffende Beschreibung gilt auch für
das Erlernen von institutioneller Be-
teiligung. Das heißt, je mehr Fach-
kräfte dafür Sorge tragen, dass Kinder
und Jugendliche die Möglichkeit er-
halten, den Umgang mit institutio-
neller Beteiligung zu erlernen, desto
mehr werden Kinder und Jugendliche
von dieser Möglichkeit Gebrauch ma-
chen. Bleibt man bei dieser Anforde-
rung, reduziert sich der Anteil der
Einrichtungen weiter: Noch 13 % al-
ler Einrichtungen haben ein Gremium,
dessen Mitglieder geschult wurden.
Gegenüber der Befragung von vor vier
Jahren hat sich an der Situation nur
wenig verändert. Obwohl es mehr
Gremien gibt, ist die Zahl der Einrich-
tungen, die Schulungen durchgeführt
haben, nicht wesentlich gestiegen.
Ein Aspekt dabei ist vermutlich, dass
es an einem Bewusstsein für die not-
wendige Schulung von AdressatInnen
mangelt und es auch zu wenige Fort-
bildungsangebote für Fachkräfte gibt,
die sich mit der Frage befassen, wie
man eine Beteiligung der AdressatIn-
nen fördern kann. Aber auch einrich-
tungsübergreifende Kurse, die Kinder
und Jugendliche selbst über die Be-
teiligungsmöglichkeiten informieren,
werden kaum angeboten. Die positi-
ven Effekte der gezielten Unterstüt-

Erzieherische Hilfe für Kinder und Jugendliche in Deutschland
Im Jahr 2009 begannen 474 000 Kinder und Jugendliche eine erzieherische Hilfe.
Das entspricht einem Anteil von 3,5% an der Bevölkerung bis 17 Jahren. Jungen waren mit einem Anteil von 56%
häufiger an der Unterstützung durch Hilfen zur Erziehung beteiligt als Mädchen (44%). Ein Viertel aller Minderjäh-
rigen, die im Jahr 2009 eine erzieherische Hilfe begannen, hatten das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet. 
Nahezu ein Drittel der Kinder (32%) haben eine Hilfe im Grundschulalter (6 bis 10 Jahre) neu in Anspruch genom-
men. Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren erhielten 113 000 Hilfen und hatten damit einen Anteil von 24% an
allen begonnenen Hilfen. 

Weitere Informationen zur Kinder- und Jugendhilfestatistik enthält das Internetangebot des Statistischen Bundes-
amtes unter www.destatis.de Statistisches Bundesamt 2011
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zung der Arbeit der Gremien spiegeln
sich in den Einschätzungen der Ein-
richtungen wider. Diejenigen Einrich-
tungen, die Schulungen durchgeführt
haben, sind signifikant häufiger der
Ansicht, dass es positive Veränderun-
gen in der Einrichtung gab und sich
Kinder und Jugendliche an das Gremi-
um wenden.

Anhaltspunkte für gelingende
Partizipationsprozesse

Probieren statt studieren
Mit dieser verkürzten Formel soll zum
Ausdruck gebracht werden, dass es
wichtig ist, überhaupt anzufangen
und nicht alles bis ins kleinste Detail
geplant und vorbereitet sein muss
und kann. Für die Kinder und Jugend-
lichen steht nicht im Vordergrund,
dass sie sich mit ihren Forderungen
bis zuletzt durchsetzen, sondern dass
ihnen ernsthaft Beteiligungsgelegen-
heiten eröffnet werden und ihre Be-
dürfnisse genauso wichtig wie die der
Erwachsenen sind. 
Das „Probieren“ verweist auf den Mut,
sich gemeinsam auf die Suche zu ma-
chen und sich gegenseitig als Lernen-
de zu erleben. Dies ist auch für Kinder
und Jugendlichen eine wichtige Er-
fahrung. 
Die Herausforderung zusätzlich zum
Anfangen besteht für alle vor allem
darin, auch dabei zu bleiben und sich
nicht entmutigen zu lassen. Im Alltag
stellt sich die Gestaltung von Beteili-
gungsprozessen häufig als komplexer
heraus, als dies von den Fachkräften
angenommen wurde. Die empiri-
schen Hinweise zeigen, dass es kei-
nen stetigen Vorwärtstrend zu mehr
Partizipation gibt, was möglicher-
weise auf Enttäuschung zurückzu-
führen ist, nachdem der Anfangselan
verflogen ist. So lässt sich an einigen
Stellen eher Skepsis hinsichtlich der
Bereitschaft und auch der Kompe-
tenz der Kinder und Jugendlichen
feststellen. Den Kindern und Jugend-
lichen wird eher unterstellt (2004:

15 % der Einrichtungen, 2009: 26
% der Einrichtungen), sie hätten kein
Interesse, in einem Mitbestimmungs-
gremium aktiv mitzuarbeiten (vgl.
Gadow u.a. 2011). 

Beteiligung auch institutionell ab-
sichern
Welche Macht Institutionen ausüben
können, ist in den letzten Jahren
endlich auch in ein breiteres öffentli-
ches Bewusstsein gelangt. Selbst Ein-
richtungen mit den besten Absichten,
sind nicht gefeit davor, dass Macht-
missbrauch stattfindet. Dass eine
stärkere Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen ein wesentlicher
Schutzfaktor ist und es Gegenge-
wichte zu den strukturellen Macht-
unterschieden zwischen Fachkräften
/Pflegeeltern und den jungen Men-
schen und ihrer Familien braucht,
wird jedoch erst langsam gesehen.
Die Forderungen des Runden Tisch
Heimerziehung in den 50er und 60er
Jahren und des Runden Tisch sexuel-
ler Kindesmissbrauch haben deutlich
dazu beigetragen, dass institutionelle
Beteiligungsformen in allen Einrich-
tungen die Voraussetzung für die Be-
triebserlaubnis (§ 45 SGB VIII) wer-
den sollen (vgl. Runder Tisch Heimer-
ziehung in den 50er und 60er Jahren
2010: 40, Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend
/Bundesministerium der Justiz/Bun-

desministerium für Bildung und For-
schung 2010). Der Beteiligungsan-
spruch erfährt somit aus der Kinder-
schutzdiskussion heraus wirksame
Bekräftigung. Es bleibt zu hoffen,
dass die Vorgabe, sollte sie Rechts-
grundlage werden, nicht dazu führt,
dass diese Verfahren nur auf dem Pa-
pier entstehen und der Legitimation
nach außen dienen. Genauso not-
wendig wäre auch eine rechtliche
Verankerung unabhängiger Ombuds-
stellen. Insbesondere die Gründung
verschiedener Beschwerdestellen au-
ßerhalb von Einrichtungen belegen
dies (vgl. Urban-Stahl 2010). Positiv
hervorzuheben sind die Aktivitäten
einzelner Bundesländer zur Unter-
stützung von Beteiligung in Einrich-
tungen und der Schaffung landes-
weiter Beteiligungsstrukturen (z.B.
Bayern, Hessen).

Vertrauen in die Kompetenz von
Kindern und Jugendlichen
So manche Einrichtung, die sich en-
gagiert und mutig in die Verbesserung
ihrer Beteiligungsstrukturen und -
möglichkeiten gestürzt hat, stellt
nach einer gewissen Zeit resigniert
fest, dass der Elan verflogen ist, viele
Hürden bestehen und die Jugendli-
chen eigentlich gar nicht wirklich be-
teiligt werden wollen. 
Und tatsächlich fordern viele Ju-
gendliche die Beteiligung von sich

Beteiligungsformen zu Vormundschaften

Das Deutsche  Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) e. V.
richtete zur Änderung des Vormundschaftsrechts ein Diskussionsforum
ein, das auf großes Interesse gestoßen ist. Daher wird das Forum Vormun-
schaft unter neuen Vorzeichen fortgesetzt. Es geht darum, Beiträge der
Praxis einzustellen, die sich damit befassen, wie das Gesetz umgesetzt
wird und welche Chancen und Probleme sich dabei auftun.

Aktuell erschienen sind zudem erste Hinweise zur Umsetzung des Geset-
zes zur Änderung des Vormunschafts- und Betreuungsrechts (in Kraft seit
5. Juli 2011), die der Praxis Anhaltspunkte bieten sollen für die Diskussion
über die Umsetzung des Gesetzes.
Weitere Informationen unter www.dijuf.de
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aus nicht ein und dies trägt manch-
mal zu dem Eindruck bei Fachkräften
bei, dass Jugendliche eigentlich kein
Interesse an Beteiligung haben. Das
fehlende Einfordern ist wiederum
nicht erstaunlich, denn Ihnen werden
in den Hilfen zur Erziehung – insbe-
sondere zu Beginn, aber auch fort-
laufend – komplexe Vermittlungs-
leistungen abverlangt. Sie müssen
unter anderem den Übergang zwi-
schen ihrer Herkunftsfamilie und
dem Hilfesetting sowie den eigenen
Vorstellungen und den Anpassungs-
erwartungen der Institution bewälti-
gen. Zudem befinden sich die Adres-
saten häufig in einer Belastungs-
situation. Gefühle, wie Ängste,
Scham, Wut, Minderwertigkeit und
Hilflosigkeit erschweren den Blick
auf die eigenen Bedürfnisse. Nicht
selten ist diese Hilflosigkeit bereits
eine frühe Erfahrung. Andere Ju-
gendliche wiederum haben sich in
ihrer kritischen Abwehrhaltung ein-
gerichtet und die Institutionen sind
häufig nicht flexibel genug, um die
oft auch jugendtypisch vorgebrachte
Kritik auf deren Aushandlungspoten-
tial zu hinterfragen.
Studien, die sich mit gelingender und
auch misslungener Heimerziehung
(z.B. bezogen auf Straßenkinder Per-
mien/Zink 1998, vgl. auch Überblick
bei Wolf 2007) beschäftigt haben, ar-
beiten deutlich heraus: haben die
Adressaten das Gefühl, dass ihnen
wertschätzend begegnet wird und sie
Einfluss nehmen können, dann be-
werten sie die Hilfe und ihre eigenen
Handlungsmöglichkeiten positiver.
Dass diese Ebene so wichtig ist, sieht
man daran, dass sich Auseinanderset-
zungen mit Jugendlichen über Partizi-
pation vielfach um das Thema „Ge-
staltung von Beziehungen“ drehen.
Jugendliche fordern beispielsweise
die Mitsprache an der Einstellung
neuer MitarbeiterInnen nicht mit dem
Argument ein, dass sie dann darauf
achten könnten, den ihnen „be-
quemsten“ MitarbeiterInnen einzu-
stellen, sondern als Auswahlkriterium

ist ihnen wichtig, dass jemand einge-
stellt wird, der sich mit ihnen in einen
Dialog begibt. Es geht ihnen nicht um
jemanden, der ihnen bei allem nach-
gibt, sondern um jemanden, der ein
ernsthafter Partner sein wird.
Ob Kinder und Jugendliche Mitwir-
kung einfordern, hat viel damit zu tun
hat, wie sinnvoll es ihnen erscheint,
sich einzubringen. Sie haben immer
wieder die Erfahrung gemacht, dass
ihre Interessen nicht wahrgenommen
werden. Erst wenn sie glauben, dass
das was sie einbringen, auch Verän-
derungen bewirken kann, sind sie mo-
tiviert. Erst wenn sie realistische
Möglichkeiten der Einflussnahme se-
hen, sind sie motiviert.

Aktive Unterstützung und Förde-
rung
Beteiligung in den Einrichtungen zu
fördern, heißt, Kinder und Jugendli-
che aktiv dabei zu unterstützen, dass
sie sich beteiligen können. Gerade
auch für belastete Jugendliche sind
Beteiligungserfahrungen wichtig, um
in Krisenzeiten Handlungsmöglichkei-
ten zu haben.
Es braucht die Fachkräfte als Wegbe-
reiter, Unterstützer, Motivatoren. Da-
zu gehört es, beständig Situationen
auf ihre Beteiligungsfreundlichkeit zu
prüfen und scheinbare Sachzwänge
zu hinterfragen. Dahinter steht die
Frage, ob die Einrichtung bereit für
Veränderung ist oder der bestehende
Zustand in starren Regeln festge-
schrieben wird. 
Ein großer Teil der aktiven Unterstüt-
zung besteht in Information. Es be-
steht die Aufgabe, Wege zu finden,
immer wieder über die Beteiligungs-
möglichkeiten zu informieren. Häufig
ist festzustellen, dass Kinder und Ju-
gendliche einfach kein Wissen darü-
ber haben, wie es gehen könnte und
was ihre Rechte sind. Die Herausfor-
derung besteht darin, sich immer
wieder hineinversetzen zu können,
dass den Adressaten Informationen
fehlen. 

Kultur der Partizipation
Nicht überraschend ist, dass das Stre-
ben nach Partizipation dann Aussicht
auf Erfolg hat, wenn das Streben nach
einem partnerschaftlichen Umgang
miteinander einen wichtigen Teil der
gesamten Organisationskultur dar-
stellt. Dies entsteht im Alltag da-
durch, dass das Denken in Rechten
nicht nur auf wenige Events (z.B. ei-
nem Partizipationsprojekt) beschränkt
bleibt, sondern in den kleinen, alltäg-
lichen Dingen, wie in einem persönli-
chen Gespräch oder in der gemeinsa-
men Vorbereitung und Gestaltung ei-
nes Gruppenabends genauso erlebbar
wird, wie in einem Beschwerdever-
fahren. Natürlich muss sich eine sol-
che Kultur auch in der Organi-
sationsstruktur der Einrichtung wi-
derspiegeln und bereits von außen er-
kennbar sein 
(Personalentwicklung, Führungskul-
tur, Qualifizierung). Jeder tut sich
schwer, den Anspruch auf eine besse-
re Mitwirkung und Teilhabe von Kin-
dern und Jugendlichen umzusetzen,
wenn er selbst keine Möglichkeiten
hat, die eigenen Rechte durchzuset-
zen, bzw. sich dafür die Bedingungen
verschlechtern. Es braucht demnach
eine Kultur, die die nötige Atmosphä-
re schafft, dass Kinder und Jugend-
liche sich verstanden und anerkannt
fühlen.

Ausblick

Wie zu Beginn angedeutet, erfordert
ein so umfassendes Prinzip wie Parti-
zipation immer wieder eine zeitgemä-
ße und situationsadäquate Auseinan-
dersetzung. Das heißt, die bislang er-
reichten Verbesserungen sind wichtig,
aber auch „flüchtig“. Wie konkret Be-
teiligungsprozesse angeregt werden
können, muss immer wieder neu her-
gestellt werden, weil man es mit he-
ranwachsenden Individuen und mit
sich verändernden gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen zu tun hat. Ins-
besondere im Hilfealltag, der durch
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unterschiedlichste Einflüsse und
Machtverhältnisse geprägt ist, ist die
regelmäßige Reflexion dieses Prinzips
notwendig, damit greifbar und loh-
nenswert bleibt, was der Gewinn von
Partizipation ist. 
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Prävention sexueller
Gewalt in der ehren-
amtlichen Jugend-
arbeit 
Die Deutsche Wanderjugend hat
eine Broschüre unter dem Titel
Fair.Stark.Miteinander. Gemein-
sam Grenzen achten! herausge-
geben, die  Leitlinien für Freizei-
ten und Veranstaltungen der
Deutschen Wanderjugend ge-
gen sexuelle Gewalt und Grenz-
verletzungen beinhaltet. Die
Leitlinien umfassen wichtige
Aspekte eines fairen Miteinan-
ders: Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen, respektvoller
und partnerschaftlicher Um-
gang, Schutz der Privatsphäre,
Freiwilligkeit etc. 
In der Broschüre werden die 12
Leitlinien für Freizeiten und Ver-
anstaltungen (die es auch in
Kurzform als Flyer zu beziehen
gibt) anhand verschiedener Bei-
spiele aus dem Alltag eines Ju-
gendverbandes verdeutlicht.
Dazu gibt es Tipps für die Um-
setzung in den Gruppen. Es wer-
den Spiele und Methoden vor-
gestellt, wie gemeinsam mit
Kindern, Jugendlichen und an-
gehenden Jugendleiter/-innen
die Themen Grenzen achten,
Freiwilligkeit, Selbstbestim-
mung, Nein sagen etc. erarbei-
tet und umgesetzt werden kön-
nen. Die Broschüre beinhaltet
verschiedene Handlungsleitfä-
den für Krisenfälle, wie z. B. die
Beobachtung von Kindeswohl-
gefährdung oder der Umgang
mit Täter/-innen aus dem eige-
nen Umfeld.
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